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Entgegen soinom Titel boschreibt
das vorliegende Büchlein, nach einem
kurzen Abrisse der kirchenpolitischen
Entwicklung in Russland seit Peter
dom Grossen, in seinem Hauptteile die
Schicksale der Orthodoxie in der
UdSSR für dio Jahre 1917-1927 mit
all den Bedrückungen und Einschränkungen,

den Schrecknissen und dem
Terror, der für dieso Periode
kennzeichnend war und dessen sich immer
wieder zu erinnern sohr wichtig ist, um
die Gesamtlage zu verstehen. Traf doch
dieser Terror dio Kircho als solche und
nicht - wie spätere Beschönigungsversuche

das gern wahrhaben möchten

- nur die «reaktionären Elemente»
und «Konterrevolutionäre» in ihren
Reihen. Seit der Loyalitätserklärung
dos damaligen Patriarchatsverwesers
Sergius 1927 der Räte-Regierung
gegenüber hört aber für G. die staatlich
geduldete Kirche auf, dio legale
Fortsetzung der russischen Orthodoxie zu
sein, und wird also nicht mehr
beschrieben. Diese Kirche ist vielmehr
damals einen unerlaubten Bund mit
dem atheistischen Staate eingegangen,
der sie selbst zu dessen Dienerin
machte und damit ihrem göttlichen
Auftrage! entfremdete. Mit dieser
Meinung schliesst G. sich der Auffassung
an, die nach 1927 eine ganze Reihe von
Prälaten in der UdSSR vertrat und
die heute im wesentlichen (nur) noch
von der Jordanviller (früher
Karlowitzer) Richtung der auslandsrussischen

Kirche in dieser Ausschliesslichkeit

vertreten wird.
Dass dieser Widerstand gegen des

Patriarchatsverwesers Sergius
Haltung zur Bildung einer von ihm
unabhängigen «Katakombenkirche» mit
eigener Hierarchie geführt hat, wird
in den biTiden letzten Abschnitten dos
Buches (S. 159 182) anhand einzelner
Aussagen über deren Vorhandensein
aus den späten 1920er und 1930er Jahren

dargelegt. Diese Aussagen gehen
über das schon bisher Bekannte kaum

hinaus, und besseres Material über
diese Erscheinung wird kaum zu
erlangen sein. Die Nachrichten versickern
für die Zeit von etwa 1935 an
überhaupt. Angesichts der jahrelangen
blutigen Verfolgungen seit 1917 und
angesichts dor religiösen Inbrunst, der
viele Russen - etwa nach Ausweis der
Haltung der Altgläubigen - fähig sind,
angesichts auch des Umschwungs der
Wirtschaftspolitik seit etwa 1928 mit
all seinen für viele Menschen verheerenden

Folgen ist das Entstehen
geheimer orthodoxer Gemeinschaften
(neben allerlei Sekten usw.) kaum zu
bezweifeln und darf bis in dio 1930er
Jahre hinein als bewiesen angesehen
werden. Dass aber in einem Staate wie
dem Rätebund eine geheime kirchliche
Organisation sieh jahrzehntelang halten

könne, ohne absichtlich oder durch
Unvorsichtigkeit bzw. Zufall verraten
zu worden, ist für Konner der Vorhältnisse

undenkbar. Allenfalls einzelne
Gemeinden können noch einige Zeit
weiterbestanden oder sich (bis heute)
immer wieder neu gebildet haben. Freilich

wird man das nicht ohne weiteres
mit eines jeden Flüchtlings Aussago,
er habe mit der Katakombenkirche in
Verbindung gestanden oder ihr gar als
Geistlicher gedient, beweisen können.
Wer weiss hier, ob alles als bare Münze
zu nehmen ist

Über die Wertung der Katakombenkirche

stehen sich in der Emigration
und überhaupt im westliehen

Auslande die Urteile schroff gegenüber.
Niemand wird den Mut derer, die sich
aus Gewissensgründen «in die
Katakomben» flüchten oder ihr Leben für
ihre Überzeugung opfern, missaehten
oder gar verhöhnen wollen. Es darf
aber nicht vergossen werden, dass auch
die Staatskirche am orthodoxen Dogma

unverbrüchlich festhält und dass
es ihr gelungen ist, besonders «regimetreue»

Heißsporne und ehemalige
Anhänger der «Lobenden Kirche» auch
in höchsten hierarchischen Ämtern so
weit zu zügeln, dass dio Grenze
zwischen Christentum und Materialismus
auch in der UdSSR unübersehbar
deutlieh zu erkennen ist. Die Claubens-



132

gemoinschaften dieses Staates sind die
einzigen Organisationen, die dom
Bewohner durch ihr Dasein zeigen, dass
es auch eine andere geistige Haltung
als den Atheismus und «dialektischen
Materialismus» gibt. Und wäre es wirklich

ein Vorteil gewesen, diese weithin
ragenden Zeichen 1927 einzuziehen
und das Volk sich selbst und der
atheistischen Propaganda zu überlassen
Auch heute ist es wenigstens für
gewisse Bevölkerungsschichton und
Altersklassen gefährlicher und mit
grösseren Nachteilen verbunden, sich in
dor Öffentlichkeit zur Kirche zu
bekennen, als in aller Heimlichkeit
Katakombengottesdiensten beizuwohnen
(und nach aussen hin nie als
Kirchgänger in Erscheinung zu treten). Bei
allen Zugeständnissen, die die orthodoxe

Kirche (wie andere) seit 1927 bzw.
1943 machen musste, und bei allen
Einschränkungen, die ihr auferlegt
sind, führt sie wenigstens das
liturgische und sakramentale Leben weiter
und verlässt nicht als Hirt die Schafe,
wenn diese in Bedrängnis sind. Tun
nicht auch viele Priester gleichen oder
anderen Bekenntnisses in den
Satellitenstaaten das gleiche, olmo dass man
ihnen diese Haltung oder aber gewisso
Konzessionen vorwirft Trotz allem
diesbezüglichen Druck hat die orthodoxe

Kirche (anders als die «Lebendige»)

den Bannfluch des Konzils
1917/18 über den Bolschewismus nicht
zurückgenommen. Was das heisst und

was zu einer solchen Haltung gehört,
ist nur bei voller Kenntnis einer
modernen Diktatur abzuschätzen. Allerdings

: die letzte Kenntnis der Lago, die
letzte Abrechnung hier kann erst er-
folgen, wenn dio Zoitvorhältnisse allen
Beteiligton eine offene Sprache orlau-
ben und wenn auch dio Stimme dos
Kirchonvolkos unbefangen ihr Urteil
abgebon kann.

Neben römisch-katholischen
Veröffentlichungen betont besonders die
politisch rechts eingestellte (vielfach
von Jordanville aus kirchlich organisierte)

Emigration das Vorhandensein
der Katakombenkircho : in der
Hoffnung, hior einen Ansatzpunkt zu oinom
Wandel der Verhältnisse im Rätobunde
zu finden. Doch schoint es gefährlich,
sich bei der Darstellung — wio G. os
tut - fast ausschliesslich auf Material
und Angaben aus Jordanviller Kreisen
zu vorlassen, da hier dio wohl begreifliche

Sehnsucht nach einer Ändorung
oft die Proportionen einer Nachricht
verschiobt. Dass noch jetzt oder in den
letzten 15 bis 20 Jahron in der UdSSR
eino organisierte Katakombonkirche
bestanden habe, kann auch G. weder
belogen noch beweisen. So kann auch
sein Work (auch durch dio höhoro Go-
walt des Nachrichtenmangels hinsichtlich

des Rätebundos überhaupt) koinon
Beitrag zu einer wirklichen Erkonnt-
nis der jetzigen Lago liefern.

Bertold Spuler
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